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Vorwort

Bei § 92a BetrVG handelt es sich um ein Vorschlags- und kein Mitbestim-
mungsrecht. Es setzt auf den Dialog zwischen Geschäftsleitung und Betriebs-
rat, frühzeitig Maßnahmen zum Erhalt und zum Ausbau der Arbeitsplätze zu 
entwickeln und ergreifen. 

Die vorliegende Broschüre will diesen Dialog fördern, indem sie darüber 
informiert, wo und wie in Rheinland-Pfalz betriebliche Innovationen gefördert 
und wie Kooperationen mit wissenschaftlichen Einrichtungen verstärkt werden 
können. Wir hoffen damit dazu beizutragen, dass die Vorschläge der Betriebs-
räte stärker als bisher aufgegriffen und umgesetzt werden.

Diese Broschüre ist in Zusammenarbeit mit dem Institut für Innovation, Trans-
fer und Beratung (ITB) entstanden. Das Projekt „Chancen- und Risikomanage-
ment“ wird vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frau-
en (MASGFF) gefördert.

Winfried Ott
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Innovationen als Bestandteil  
der Beschäftigungssicherung

Das 2001 novellierte Betriebsverfassungsgesetz gibt den Betriebsräten in 
§ 92a BetrVG die Möglichkeit, von sich aus Vorschläge zur „Sicherung und 
Förderung der Beschäftigung“ zu machen. „Diese können insbesondere … Al-
ternativen … zum Produktions- und Investitionsprogramm zum Gegenstand 
haben.“

§ 92a BetrVG gibt den Betriebsräten ein Vorschlagsrecht, kein Mitbestim-
mungsrecht in wirtschaftlichen Angelegenheiten. Die Liste der Punkte, zu de-
nen Vorschläge gemacht werden können:

E	 flexible Gestaltung der Arbeitszeit,
E	 Förderung von Teilzeitarbeit und Altersteilzeit,
E	 neue Formen der Arbeitsorganisation,
E	Ä nderung der Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe,
E	 Qualifizierung der Beschäftigten,
E	 Alternativen zur Ausgliederung,
E	 Produktions- und Investitionsprogramm

ist nicht abschließend. Weitere, darüber hinausgehende Vorschläge können 
vom Betriebsrat entwickelt werden.
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Der Arbeitsgeber ist verpflichtet, die Vorschläge mit dem Betriebsrat zu be-
raten. Hält er sie für ungeeignet, so hat er dies zu begründen; in Betrieben mit 
mehr als 100 Beschäftigten muss diese Begründung schriftlich erfolgen. 

Auch ohne ausdrückliche Bezugnahme auf § 92a BetrVG weisen die Betriebs-
räte in Gesprächen mit dem Unternehmen immer wieder auf Schwachstellen, 
Materialverschwendung oder umständliche Arbeitsabläufe in der Produktion 
hin und machen Vorschläge, wie diese beseitigt werden können. Die über 100 
Jahre lange Geschichte des betrieblichen Vorschlagswesens beweist ja, dass die 
Beschäftigten zu innovativen Ideen fähig sind. 

Oftmals sind diese Vorschläge jedoch wenig konkret. Die Schwachstellen 
bzw. die Vorschläge müssen näher geprüft, weiterentwickelt und umgesetzt 
werden. Und hier hapert es häufig in kleinen und mittleren Unternehmen. Den 
Betriebsräten sind oftmals betriebsverfassungsrechtlich die Hände gebunden, 
die Geschäftsleitung hat andere Sorgen, es findet sich im Betrieb niemand, der 
sich des Problems annimmt – sei es aufgrund von Belastung mit anderen Tätig-
keiten oder fehlender Kenntnisse. An Hochschulen traut man sich nicht ran; hier 
bestehen nach wie vor Berührungsängste. Die Vorschläge, die die Betriebsräte 
entwickelt haben, bleiben liegen und die Probleme bestehen – und können sich 
zu gravierenden Problemen auswachsen. Sie vereiteln mögliche Gewinn- und 
Wachstumschancen oder schwächen die Wettbewerbsfähigkeit des Unterneh-
mens und gefährden möglicherweise Arbeitsplätze. 

Als ein geeignetes Instrument für die Weiterentwicklung von Vorschlägen 
der Betriebsräte haben sich intensive Inhouse-Seminare zum § 92a BetrVG nach 
§ 37(6) BetrVG in der Praxis bewährt. Die TBS moderiert und entwickelt darin 
betriebsspezifische Vorschläge mit hohem Detaillierungsgrad.

Das in den Hochschulen und anderen Beratungseinrichtungen in Rhein-
land-Pfalz zur Verfügung stehende Know-how kann bei der Beseitigung von 
Schwachstellen und der Konkretisierung von Innovationen helfen. Mit deren 
Unterstützung können praktikable Lösungen entwickelt werden. Konkrete Maß-
nahmen – ggf. schon mit Kostenabschätzung – haben eine größere Überzeu-
gungskraft als Vorschläge, deren Tauglichkeit, Kosten und Zeitaufwand man al-
lenfalls erahnt. Die Einbeziehung der Hochschulen und Beratungseinrichtungen 
fördert damit den vom Betriebsverfassungsgesetz angestrebten Dialog der Be-
triebsparteien. Allerdings, und hier zeigen sich die Grenzen des § 92a BetrVG: 
der Arbeitsgeber ist nicht verpflichtet, einen Vorschlag umzusetzen, auch wenn 
er ihn für geeignet hält. 


